
Jäljennös. 

A b s c h r i f t . 

Der Re1chswirtscha:f'tsminister 
Dev. II 33385 

Berlin, · den 22. September 1932. 

R u n der 1 a s s .Nr. 131/32. 

Betr. Warenverkebr mit Schweden. 

Mi t so fortiger Wirkung ermächtige ich die Devisenbe1drt

schaftungsstel l en, 1nländischen Importeuren, dia im Besitz einer 

a llgemeL~en Genehmigung nach II I ,3 Ri, sind und im RahLlen ihres 

bisherigan Geschäf'tsbetriebes ~aren aus Sch.,eden bezogen huben, 

die Genehmigung ~u erteilen, diejenigen Beträge, die sie zur Be

zahlung von aus Schweden bezogenen Waren benötigen, jedoch wegen 

Ersch0pfung der Höchstbeträge ihrer allgeme inen Genehrnigungen bis-
her nicht mehr zahlen konnten oder kunftig nicht zahlen 

können, zugunsten 1hrer schwedischen Gläubiger auf ein bei der 

Reichsbank, Berlin, eingerichtetes Sonderkonto der 

Reichsbank in Reichsmark f.dnzuzahlen. 

schwedischen 

Der Importeur hat fur jeden Einzelfall den Antrag be1 

der zuständigen Devisenbewirtscheftuncss tel1 e zu s tel l en und da-
bei nachzuweisen, dass der geki.irzte Höchstbetrag seinor allge

zur Bezahlun~ 
meinen Genehmigung/ nicht me ausreicht: 1n geeigneten Fällen 

1st naohzupri.ifen, ob die e ... 1tsprechcnden De st im m.ngon mei

der nes Hunderlas~es Nr. 107 Ziff ~ V Uber die usni.itzung 

Devisenkontingonte eingehnl ten orden siml. In den A...r1 trag ist 

der geschuldote Betrag, die gekauf'te \;are und die genaue 

Anschrift des nchwcdischen Gl&ubigers anzugeben. Die Devisen-

bewirtsch3ftungss tclle hat bei de1~ Erteilung der Gcnehmigung 
in dem Genehmigungsbescheid zu vermerken: 

1. 
2; 
3; 
4. 

den 
den 
die 
den 

deutschcn Schuldner, 
sohedis~hen Gläubiger, 
1,'f arengflttung, 
geschuldeten Betrag. 

Der inländische Importeur legt diesen Genehmigungsbe-
scheid der Reichsbank-.Anstalt vor, be1 der er die Einze.hlu.ng 



2. 

zu Gunsten däs be1 der Reichsbank eingerichteten sonder

konto leistet. 

Entsprechende Anträge können auch ftir den deutschen 

Importeur von einem 1nländischen Agenten einer schwedischen 

Exportfirma, der im Besitz einer allgemeinm Genehm.igung 

nach III/II Ri, 1st, gestellt werden, In diesem Fulle 1st 

je nach dem Inhalt des Antrages entweder dem zahlungspflich

tigen inländischen Im:porteur, fur den der Antrag gestellt 

wird, die Genehr.'.1.igung zur unmittelb ren Einzahlung auf das 

Sonderkonto oder dem antragstellenden ABenten selbst die 

Genehmigung zur EntgP.gennahme des Schuldbetrages von dem 

inländisohen Importeur und zur 'Oborweisung des Betrages 

auf das Sonderkonto zu erteilen; im letzteren Fall.e wird 

auch die Zahlung des 1nländischen Importeurs an den Agen

ten durch den Genebmigungsbescheid gedeckt. Ftir d1e Ent

scheidung tiber den An.trAg des Agenten 1st die Devisenbe

wirtschaftungsstelle zuständig, in deren Bezirk der zahlungs

pflicht1ge inländische Importeur seinen Sitz hat. Vor Er

teilung der Genebmigung 1st nachzuprtifen, ob bei dem be

treffenden Importeur die Voraussetzungen der Absätze l und 

2 dieses Runderlasses gegeben sind. 

Dia Grundsätze dAr Absätzo 1 bis 3 

auf Zahlungen Anwendung, die etu' Grund von 

fina.en weiter 

sn r,chwedische. 

Firmen erteilten al1gernein Genehmieungen Ili;...Ch III, 5 - 8 Ri, 

wegen Erschöpfung 

ten Zwischenkonto 

lass Nr. 73/32). 

der Höchstbeträge 

verbucht vrorden 

In diesem Fal: e 

auf 

sind 

1st 

fiihrenden Kreditinstituts, die • G~nehmigung 

einem , ogen, gespelT 

(vgl. meinen Runder-

3ache des konto

zur ttberweisung des 

i m Einzelfall a.uf' dem Zwischenk:o4 to gutgebra ch te11 Betrages 

auf das Sonderkonto der schwedischen Reichsbank zu erwir-



3. 

ken. 

Die durch III,3 Abs. 1 e und III,4 Abs. 6 R1. 
und meinen Runderlass N.r. 70/32 getrotf ene Sonderreglung 
filr die Bezahlung von ausländ1sohen Zellstott wird durch 
die Bestim.~ungen dieses Erlaases nicht berUhrt. 

Im Au:t'trage gez. Waldeck. 

Die Handelskamm.er 

1.A. 

Synd1kus. 
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